
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Klaus Adelt SPD
vom 20.01.2016

Finanzierung von Staats- und Bundesstraßen

Während die Staatlichen Bauämter in Bayern ausreichend 
Mittel für Sanierungsmaßnahmen von Straßen, die in der 
Baulast des Bundes liegen, zur Verfügung haben, scheint 
dies für sanierungsbedürftige Straßen in der Baulast des 
Freistaates nicht der Fall zu sein.

Ich frage daher die Staatsregierung:

1.1 Wie viele Mittel stehen den Staatlichen Bauämtern in 
Bayern für die Sanierung von Bundesstraßen im Jahr 
2016 zur Verfügung?

1.2 Wie viele angemeldete Maßnahmen für die Sanierung 
von Bundesstraßen liegen für das Jahr 2016 vor (bitte 
aufgeschlüsselt nach Bauämtern, veranschlagte Bau-
kosten, Anmeldungsjahr der Maßnahme und gegen-
wärtigem Planungsstand)?

1.3 Wie viele Maßnahmen mussten davon gestrichen oder 
auf Folgejahre geschoben werden?

2.1 Wie viele Mittel stehen den Staatlichen Bauämtern in 
Bayern für die Sanierung von Staatstraßen im Jahr 
2016 zur Verfügung?

2.2 Wie viele angemeldete Maßnahmen für die Sanierung 
von Staatsstraßen liegen für das Jahr 2016 vor (bitte 
aufgeschlüsselt nach Bauämtern, veranschlagte Bau-
kosten, Anmeldungsjahr der Maßnahme und gegen-
wärtigem Planungsstand)?

2.3 Welche Maßnahmen mussten davon gestrichen oder 
auf Folgejahre geschoben werden?

3.1 Wie viele Mittel standen den jeweiligen Bauämtern für 
die Sanierung von Bundes- und Staatsstraßen in den 
Jahren 2010 bis 2015 zur Verfügung?

3.2 Auf wie viel Euro beläuft sich die Differenz zwischen 
den angemeldeten Baumaßnahmen bei Staatsstraßen 
und den tatsächlich durchgeführten Maßnahmen je-
weils in den Jahren 2010 bis 2015 (bitte aufgeschlüs-
selt nach den jeweils zuständigen Bauämtern)?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 15.02.2016

1.1 Wie viele Mittel stehen den Staatlichen Bauämtern 
in Bayern für die Sanierung von Bundesstraßen im 
Jahr 2016 zur Verfügung?

In dem uns vom Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur zugewiesenen Verfügungsrahmen 2016 sind 
für die Bestandserhaltung der Bundesstraßen Mittel in Höhe 
von 170 Mio. Euro enthalten.

1.2 Wie viele angemeldete Maßnahmen für die Sanie-
rung von Bundesstraßen liegen für das Jahr 2016 
vor (bitte aufgeschlüsselt nach Bauämtern, veran-
schlagte Baukosten, Anmeldungsjahr der Maßnah-
me und gegenwärtigem Planungsstand)?

1.3 Wie viele Maßnahmen mussten davon gestrichen 
oder auf Folgejahre geschoben werden?

2.2 Wie viele angemeldete Maßnahmen für die Sanie-
rung von Staatsstraßen liegen für das Jahr 2016 
vor (bitte aufgeschlüsselt nach Bauämter, veran-
schlagte Baukosten, Anmeldungsjahr der Maßnah-
me und gegenwärtigem Planungsstand)?

2.3 Welche Maßnahmen mussten davon gestrichen 
oder auf Folgejahre geschoben werden?

Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen 1.2, 
1.3, 2.2 und 2.3 gemeinsam beantwortet.

Die Erhaltung der Straßenverkehrsanlagen (Straßen, In-
genieurbauwerke, sonstige Anlagenteile) ist eine vordringli-
che Aufgabe, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der 
Straßeninfrastruktur langfristig zu gewährleisten. Die wach-
sende Straßenbeanspruchung, v. a. durch den Schwerver-
kehr, sowie die ungünstiger werdende Altersstruktur und 
der wirtschaftliche Einsatz der Haushaltsmittel zwingen den 
Straßenbaulastträger zunehmend, die Erhaltung netzweit 
zu systematisieren, um einen technisch und wirtschaftlich 
optimierten und bedarfsorientierten Mitteleinsatz zu errei-
chen. Auf Grundlage der im 4-jährigen Turnus durchgeführ-
ten Zustandserfassung und -bewertung und der Bauwerks-
prüfungen verfügt die Bayerische Straßenbauverwaltung 
für die Bundes- und Staatsstraßen mit dem „Koordinierten 
Erhaltungs- und Bauprogramm“ (KEB) über ein effizientes 
Erhaltungsmanagement. Den Bauämtern werden automa-
tisch erzeugte Vorschläge für sanierungswürdige Strecken-
abschnitte und Bauwerke zur Verfügung gestellt.

Bei der Verteilung der Mittel für die Erhaltung auf die Re-
gierungsbezirke werden neben einem längenbezogenen 
Grundbedarf und einem Grundbedarf für Brücken die Ver-
kehrsbelastung sowie der Zustand der Straßen und Brücken 
berücksichtigt. Außerdem werden für große Brückenerneu-
erungen und -instandsetzungen in den Brückenertüchti-
gungsprogrammen Schwerpunkte gebildet und die Mittel 
gesondert zugewiesen. Die Staatlichen Bauämter ermitteln 
deshalb die Prioritäten der Erhaltungsmaßnahmen und le-
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gen entsprechend dem zugewiesenen Haushaltsrahmen 
fest, welche Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr um-
gesetzt werden können.

2.1 Wie viele Mittel stehen den Staatlichen Bauämtern 
in Bayern für die Sanierung von Staatstraßen im 
Jahr 2016 zur Verfügung?

Im Haushalt 2016 sind 150 Mio. Euro für die Bestandser-
haltung der Staatsstraßen eingeplant. Im Haushaltsvollzug 
kann es notwendig werden, Mittel umzuschichten, um Mehr-
bedarfe, z. B. beim Betriebsdienst oder für Planungen, zu 
decken.

3.1 Wie viele Mittel standen den jeweiligen Bauämtern 
für die Sanierung von Bundes- und Staatsstraßen 
in den Jahren 2010 bis 2015 zur Verfügung?

Die Ausgaben für die Bestandserhaltung der Bundes- und 
Staatsstraßen in den Jahren 2010 bis 2015 sind in Anlage 1 
zusammengestellt.

3.2 Auf wie viel Euro beläuft sich die Differenz zwi-
schen den angemeldeten Baumaßnahmen bei 
Staatsstraßen und den tatsächlich durchgeführten 
Maßnahmen jeweils in den Jahren 2010 bis 2015 
(bitte aufgeschlüsselt nach den jeweils zuständi-
gen Bauämtern)?

Wir verweisen auf die Antwort zu den Fragen 1.2, 1.3, 2.2 
und 2.3.
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